
ir Mm Fßerefta
von GOttes Gnaden

ömische Kaiserin , in Germanien , zu Gun¬
garn , Mheim , Ualmatien , Iroatien , Ula-
vonien , xt Königin ; Krz - Gerzogin zu Wester-
reich ; Gerzogin zu Wurgund , Über - und Die¬
der - Uchlesien , zu Wraband , zu Wayland , zu
Weyer , zu Kärnten , zu Drain, zu Mantua,
zu Uarma , und Hiacenza , zu Kimburg , zu
Kuzenburg , zu Geldern , zu Würtemberg ; Warg-
grastn des Geil. Wm . Reichs , zu Wahren,
zu Wurgau, zu Uber - und Dieder - Sausnitz;
Dürstin zu Uchwaben , und Uiebenbürgen ; ge¬
fürstete Gräfin zu Gabsburg , zu Wandern,
zu Uyrol , zu Kfyrt , zu Kyburg , zu Görz,
zu Gradisca , und zu Wrtois ; Sandgrafin in
Maß ; Gräfin zu Wamur ; Drau auf der Win-
dischen Warch , zu Hortenau , zu Mins,und
zu Wecheln ; Gerzogin zu Sothringen , und
Mrr ; Kroß - Gerzogin zu Woseana rc. rc.

allen , und jeden Unsere» treugehvrsamsten
^ Vasallen , und UnterOaue » , die in Unseren Königs.

Böhmisch - und Oesterceichischen Erb - Landen , nämlich in dem
Königreich Böheim mit Einschluß des egerischen Bezirks, in
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dem Marggrasthum Mahren , Herzogthum Schlesien , in dem
Erz-Herzogthum Oesterreich unter- und ob der Enns gesessen,
und wohnhaft seynd , Unsere Kaiserl . Königl. und Landes-
fürstliche Gnad , und alles Gutes : Und ist euch aus denen
unter glvrwürdigster Regierung Wayland Unseres in Gort
christseeligst ruhenden Herrn , und Vaters Kaisers Carl des
sechsten Majestät höchstseeligsten Angedenkens xublicirt - und
verschärftenPatentenzu vernehmen gewesen , aus was trifti¬
gen Ursachen die vorgedacht damalen glorwürdigst regierende
Kaiserl . und Königl. Latholische Majestät zu Errichtung selbst
eigener Kaiserl. Königl. und LandesfürstlicherTabaks -d/lanu-
kaÄurcn , durch welche allerhand Lorten von Schnupf- und
Rauchtaback unter höchsten Rahmen , auch Kaiserl . Königl.
Landes fürstlicher Freyheitfahndet , und verkauft werden soft
len , bewogen worden;

Wiezumalen aber dessen ungeachtet die schädlichste Nach¬
theiligkeiten diesen Unseren Taback - k^lanukaÄuren , und diß-
fälligen Gefällen - theils durch die unbefugt , häufige , und
tägliche , wegen von einigen Herrschaften , und Obrigkeiten
nicht zulänglich geleisteterAfMenz , auch von denen Unter-
thanen , und Landes -Jnnwohnern selbst bezeigter, und öfters
inVifitationemit Tätigkeiten , auch sonst ausgeübten Wie-
derspenstigkeiten , theils aber durchturmatim , und bewafnet-
höchst verpönte beschehene Zusammenrottirungen sich vermehr¬
te Oekrauäationes, und Cinschwärzungen, wie nicht weniger
durch die höchst sträfliche von verschiedenen Krammeru , und
derley Persohnen verübte Vermisch - und Verfälschung deren in
UnserenManufaaure« erzeugten Taback - Lorten , zum Theil
auch durch deren Kauf- und Handels-Leuten bey dem Taback
übermässig gesuchte Gewinn , und dahero theuerer verkauft,
oder in geringeren Gewicht , oder Maaß-Abgebung desselben
immer häufiger worden , aus diesem aber mannigfaltige Tä¬
tigkeiten erwachsen seynd;

So seynd Wir als jetzt regierende Landes-Fürstin , und
Frau aus angestamter Landesmütterlicher Milde gnädigst be¬
wogen worden , dieses Unser Lameral - Gefall , so durch ei¬
nige Zeit Unseren treu- gehcwsamsten Ständen gegen einem
gewissenReMtions -Quantonberlaffen war , wiederum in die
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Cameral - Adminiftration zu Nehmen , und das auf diese»
Gefall vorhin bestandenePrivativumder Tablick - Einfuhr/
Fabricatut / und dessen Verschleiß wiederum zu introdueiren,
sohin alle vormals unter denen Ständen auf die Jnnsassen,
und Unterthanen Unserer Königl . Böhmisch - und Oestcrreichi-
schen Erb - Landen unter dem Rahmen einer Taback - Steuer
repartirt- geweste Anlagen / von demp '" san . vorigen Jahrs
einstellen zu lassen , erneueren dagegen aber nicht allein vor¬
besagtePatente» / und des TabacksPrivativ ! halber ergan¬
gene LaudesfürstlicheBefehle / sondern verschärfen solche zu de¬
sto würksamerer Handhabung diesesPrivativi in nachfol¬
gendenPundteit:

Setzen / und ordnen solchemnach ernstgemessen, und
zwar:

Erstens , daß alleemanirt-- und verneuert - höchst - Lan- Emcue-m,g p»-
desfürstliche Taback - Manufa<äurg - Patenten / Relolutionett/ tenien'
und Verordnungen / welche bis anhero sowohl in Unseren
böhmischen als auch österreichischen Landenpubliciretworden,
nunmehro durchaus ihre Kraft , und Würkung haben sollen;
Allermaffen Wir auch, selbe durch gegenwärtigesPatentnoch¬
mals erfrischen , bestättigen , und anbey ernstlich anbrfehlen,
daß der vorhin einem jeden in einige» Unseren Erblanden zu-
gestandene freye Handel , und Wandel mit Taback nach Inn- und
halt sothaner Patenten lediglich eingestellet , der Taback- Han-
del , alsein puresPrivativum , und Unserem bUrarioallein
zustehendes RsZale von jedermänniglich nicht minder , als
andere UnsereRegaliaangesehen , und von dem gemeinen
Commercio gänzlich ausgeschlossen seyn solle , also zwar/ daß Die Einfuhr der Ta¬
dle ein , und anderenOrtsgestattete Einfuhr allerhand Rauch - 6a*Sor ‘m
und Gchnu»ftaback-8orten sürvhin allein , und privative durch
Unsere angestelte Taback- Gefälls-Qbcr-Adminiüration gesche - heu.
hen , folgsam auch aller von derselbe» mit Begleitung eines °°"
Ober - Amts - Paß einführende, und von darweitersverab- st
schickende Taback von jedermänniglich als Unsere eigene Güter
geachtet , und von allen herrschaftlichen Städt- und Land- 1“f iftff 9-
schafts-Stuck- oder andern immer ersinnlichen Mauthen (wor- “«<« KrS»
UNter jedoch dasjenige , so zurAdminiftrationderBanco- Städt- und
Deputation contraÄmässig gebühret , wie auch jenes , was ^ Eren ^mer
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«fi»»iich«ft Wa«tm für Weeg und Brucken , von Roß und Wagen zu entrichten
Weeg ^Druckenkommet , nicht verstanden ist ) frey paffiret werden sollen.
von Roß / und Wa¬
gen zu entrichten/aus¬
genommen.

Niemand solle be¬
fugt seyn kabrlcirt-
odec uniabriclrten
Rauch - oderSchnupf-
Laback zu verkaufen.
zu verschenken rc.

Unter Confifci-
rungdesTabacks, wie
auch Verlust des
Schif-Roß - und Wa¬
gen , wann solche dem
Eigenthümec des Ta-
backs gehörig , und
noch a xarw allerder¬
jenigen LiksLen , so
zu Berberg - und Ver-
helung des Tabacks
gedienet haben , nebft
12 Reichs - Thalern
für jedes Pfund.

DieseGeld -Strafe

Zu wessen sicherer Folge keiner in vorersagt- Unfern
böhmisch - und österreichischen Erb - Landen , was Standes,
Würden , oder Weesens derselbe immer seyn mag , einigen
fremden , sowohl kadrieirt- als unkabricirten Rauch- und
Schnupftaback , er bestehe auch nur in Kleinigkeiten, und
seye hernach zu verkaufen , zu verschenken , w eommiffion,
oder zu eigenen Gebrauch , weder zu Wasser , noch zu Land
mit eigenem , oder fremdem Zug , und Schiffen unterCon-
fifcinmg des einschwärzenden Tabacks , auch Verlust deren
Schis- Roß - und Wägen , wann solche dem Eigenthümer des
Tabacks gehörig , und noch a* parte - aller derjenigen gleich
hernach erklärenden EsseLen , in was solche immer bestehen
möchten , so zu Verberg- und Verhelung des Tabacks gedie¬
net haben , nebst 12 Reichs-Thalern in Geld für jedwederes
Pfund des eingeschwärzten Tabacks , welche Geld Strafe auch
auf wenigen Taback nachProportion- des Gewichts zu ver¬
stehen ist , einführen , noch sonstenquocunque modoeinbrin-
gen solle;

ist auch auf wenig

Taback zu verstehen. Wie gleichergestalten auch diejenige , so dergleichen frem - '
den Taback in roh- undfabridrtett Sortenbloßhin bestellen,
und durch andere tragen , oder einführen lassen , ohngeachtet
deme , daß sie solchen Taback nicht überkommen , sondern sel¬
ber vor der Ablegung in Contrabandgezohen worden , mit
der hier oben gemeldt- ausqemessenen Gelb -Strafe deren 12
Reichs -Thalern von jedem Pfund anzusehen seynd.

Wie « ei« besagte Was aber wegen Contrabandirung deren jenigen Ef-
confifeitunaju ex - foKen , so juc Verbergung des Tabacks gedienet . haben , erst
tau «re» seye. gxmxldt worden ist , solches wollen Wir dahin allerguädigst er¬

kläret haben , daß dieLontrabandiruug nebst dem Taback,
auch auf jenes Guth , Waare , oder Sach , worinnen der
Taback verborgen , und verhüllet worden, zuextendiren seye,
dergestalteu , wann solche das Triplumderpatentmässigen
Geld-Strafe nicht excediret ; Widrigeus wird das zur Ver¬
bergung gebrauchte Guth dem Eigenthümer zwar gelassen,
derselbe aber dasTriplumder patentmässigen Strafe zu er¬
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lege« anzuhalten sey» ; Was hittgege« andere dem Taback
beygepackte zu desselben Verheelnug aber nicht gebrauchte Ef-
feam , und Waaren betrift , auf solche ist die Verwürkung
einesLontrabandsnicht verstanden;

Allermassen dann auch sothaneContrabandituagobbe¬
deute« Guts / worinnen der Taback verborgen wäre / nur
in jenem Fall statt haben solle / da solches dem Einschwärzer/
oder Eigenthümer des Tabacks zuständig ist , oder da der Ei-
genthümer deS zur Verheeluag gebrauchten Guts den Taback
eines dritten sothanen seinem Gut wissentlich beypacken lassen,
mithin , und wann ein Taback denen Waaren , und Esssaen
einestertii invito proprietariozugepacket wird , so würde
dieContrabandirungderenselben in solchem Fall auch nicht
Platz finden.

Damit also die Schiff- und Fuhr-Leute , auch Bothen,
und sonsten dergleichen Personen , welche nicht für sich , son¬
dern für andere um die Bezahlung fahren , mit der Unwissen¬
heit sich keinesweegs entschuldigen können , als sollen dieselbe
jedesmlen von dem Ort , allwo sie aufgeladen haben, über
alle mit sich führende Waaren einen von dem Aufgeber , oder
dessenFadornunterschriebene» Paß , oder Fuhr-Brief abfor¬
deren , und ohne dessen keine Waaren , Truhen , Pack oder
Schachteln aufnehmen , auch in dem Fall , als selben unter-
weegs eine Ladung aufgegeben würde , sich wohl versehen,
daß es kein verbotener Taback scye , als sonsten , wann sich
einiger Taback dabey finden möchte , und kein Fuhr - Briefe
oder Paßproduciretwürde , er des Schiff- Roß- und Wa¬
gens verlustiger , und noch anbey zur Rahmhastmachung des
Cigenthümers , damit auch derselbe zur gebührenden Strafe
gezogen werden könne , angehalten werde» solle;

Die Schiff- und
Fuhrleute , auchBo»
then sollenjedesmal
von dem Ort , wo sie
aufgeladen haben ,
über alle mit sich füh¬
rende Waaren einen
voll dem Aufgeber,
oder dessen Fa&orn
unterschriebenenPaff,
oder Fuhr -Brief ab¬
forderen.

Wiedrigen Falls,
wann sich einigerTa¬
back dabey finden
möchte, Schiff, Roß,
und Waagen verlusti¬
ger , auch der Führer
zuNahmhaftmachung
des Cigenthümersdes
Tabacks angehalten
werden solle.

Da aber jemand zu seinem eigenen Gebrauch, und nicht «»»» -m-r «inm
etwa zum Widerverkauf , so absolute bey eonlllcirung des
Guts verboten ist , von einer in Unseren Crb-Landen bestell-
tenSttbatf = Confumtions - AdminiftrationTaback erkaufen , in «in anderes Unserer
und in ein- oder anderes Unser Crb -Land ein- oder ausfflh-
re» wollte , solle einem solchen zwar zwey Pfund mitzuneh - «u»s-rPaWM---n.
men erlaubt , jedoch , daß er von jenerAdminiftration , oder AtKtoam
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sw , rodele gratis (u sgfdjnteu , allwo der Taback erkauft wird , einen Paß , Pal-
aufd!m ersten Gml ^ ten , oder Atteftatum ( so ihme gratis zu geben ) darüber
nitz- Drt pr° -iuMen, abzuforderen , solches auf dem ersten Granitz - Ort zu produ-
fobann / inlocoCon- ciffjjr sMUN M loCOConfumtioiliS ülst) gewiß dkl daselbst
d̂ daseW bestelttenbestellten Adminiltration , oder Tadack -Beamten besagten Paß
^6mi,Mrat!°n , -derabzugeben , als im widrigen bey in Flagranti beschkhender
»tm?akcf<sc (>mim Betrettung der Tabackeo ipso in Contraband verfallen,
«iTt'.' diejenige  aber , bey denen es über kurz oder lang in Erfah-
rabackikk> ea« o !n renheit gebracht würde , den Betrag , oder Kostendes einge-

fthrten Tabacks in Geld zu bezahlen gehalten seyn;
Fremd«, Tubuck Was nun akt die durch Unsere Crb -Lande per tran-

l̂t0 führende Rauch- und Schnupf-Taback-Lorten , so ausser
fuhren,st -ri-ubk. ^ ^ een Königs . Böhmisch - Mährisch - Schlesischen , auch Ober-

und Unter - Ennserischen Erb - Landen erbauet , Lbriciret , und
erkaufet worden, betrift , solle einem jeden gegen vorhin ge¬
westenTranfito- Gebühr noch ferners fremden Taback durch
Unsere Erb-Länder , jedoch , daß dabey alle Vorsichtigkeit ge«
brauchet, und das tranfitirende Guth in keinem anderen De-

Skdoch , st solcher pofitorio , alsgn kttett Adminiftrations -Magazine» , und im
inkeinemandereMe- FE bk anderen Waaren beygepacket wäre , in denen Mauth-
^müü ^ atiönIE Aemtern , auch selbes nicht weniger , als 4 Le » ten
xarinm abjulegen , Blätter , 2 Leuten Lorten , I Lentner Lpagnol durchzufüh-

re» erlaubet seyn ; Und zwar , damit unter dem Vorwand
Ernten " onrn/und des Tranfito zu Praejudiz , und Schaden Unseres Kaiser ! .
- Ernten spaguoi Königs , und Landesfürstlichen TabackMsnulaÄur -Gefälls keine
r>urch;nfuhren gcstat- und Versilberung daselbst praLtieiret werde , soll rin

jeder , der einen Taback führet , oder traget , das durchfüh-
Das durchführen - rente / ekr tragende Taback -Guth in Vässer , oder Küsten

1'*« * ? »̂ ordentlich verpacken , oder wenigstens mit sonst etwas einbal-
s« oder KüstenZ litt » , sodann mit Benennung deren Stücken , und Numeri
deutlich i» verpacken» bey der ersten Granitz - Mauth , allwo er Unsere Erb - Länder

sonstZrtTiJZ betritt / getreulich ansagen , solches Guth plumdiren , petschie-
liren,mitBenennungren , und versiegle » lassen , vorläufig aber hierüber einen von
der Stücken » und N re unserer aufgestellten Taback- Administration gefertigten Paß,
Manch getrost , ch"qn! oder Pollrten , so jedwederem gratis zu ertheilen ist , abneh-
zusagen,solche« xlum - men , und das chuantum , & quäle des verführen wollenden
biren » p-lschie « n» Taback - Guts mittels einer ordentlichen Lpecifieation anzei-

sm »" â chwrlüBggen , sodann aber dertranfitirende Taback unter Begleitung
darüber P-st unddes nach der Anzeige verkästen Paffes nach vorher besthehener
Palleten zu nehmen . Sgfjy



Versieglung durch die Länder pafliren , ohne ermeldten Amts-
Paß aber kein Taback - Gut von einem Mauth - Amt weder
bey dem Eintritt , wederAustritts -Station , unter eigener Ber-
trettung vorüber gelassen , sondern als einCommillumange¬
halten , und dem nächst stehenden Taback-Beamten zu weite¬
rer Anzeige an die betreffende ^ dminickration, und Einbrin¬
gung der darauf gesetzten Strafe wtimiret werden solle;

Wobey jedoch der Dranütlrer zu mehrerer Sicherheit
Unseres allerhöchsten Gefälls verbunden seyn solle , nach Maaß
derQuanti- tmb Qualitätdes führenden Tabacks , entweder
einereale , oder üäejullorischeCaution in so lang einzule¬
gen , bis das behörige ^ ttslkatum von der Austritts-Gräoitz-
Zoll-Stadt eingelanget seyn wird , wo dem Taback-Beamtem
frey stehen wird , im Fall er einigeIndida , oderDenun-
dation Hütte , als ob ein Unterschleif unterwaltete , die Güter
zum Theil , oder gänzlich nachzuwägen , aufzufchlagen , und
zu villtiren ; Und wann sich ein Betrug , oder mehr , oder
weniger an Gewicht zeigete , so solle der betrettene nebst Ver-
kustigung des eingelegtenDepofiti pro Ratades veräußerten
Guts die ausgesetzte Strafe 20 Reichs-Thaler pr . Pfund ohn-
nachsichtlich zu bezahlen schuldig seyn.

Für das tranfiti-
rendeTaback 'Guth ist
eine reale , oder fi-
dejufforifetje Cautiou
einzulegen , dis das
bebörige ^ ttedatum
von der Austritt -Gra¬
nitz- ZoG- Stadt ein-
langet.

Äm Fall eines bey
dem Tranfito entde^
sendenBetrugs , öden
minderenGewicbts ist
von dem betrettenen
nebst Verlust des ein¬
gelegten Depofjti die
Straf pr. so Reichs-

Damit man aber vor denen besorglichen Unterschleifen ^ 5" °° --Au"dd-«
destomehr gesichert seyn möge , solle unter kaum ersagter
Straf verbotteu seyn , von demtranlmrendenGut etwas im
Land anderst wo , als in denenvepoütorienUnsererTaback-
^.ämmilirations - Aemtern ab- oder nach vbgemachten Unter- cma « im Landa"
schied mederzulegen , auch einem jedenTranfitiiecobliegen , ° d -r
an dem letzten Austritts-Orth den Amts -Paß um so gewisser
abzugeben , als im widrigen , und wann sothaner Paß nicht
producitt , oder der Taback nicht richtig angesaget würde,
solcher inContrabandverfallen seyn solle.

Da Wir nun solchergestalten auch zum Behuf deren D-n-n , «,«.
jenigen , so an eine8ortausländischen Tabacks, welche in Un-
serer Tabacks - Manufadur- Riederlag etwaun nicht zu finden
seyu möchte , gewöhnt wären , es seye um ihrer Gesundheit, gew ° bn °k «md , «£»
oder Neigung halber , durch Unser Taback-Gefälls Ober -^ d - ©rl-gung d«r-
miniftrations -2lmtgegen Erlegung der- von jedem Pfund aus-
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n>Lhnlichn,Paß,«m gesetzte » , und in anhängigen Ausweiß enthaltenen Tax die
fokhanen Taback ^ju Ausfertigung eines gewöhnlichen Paß , um sothanen Taback
Wrm j« könnon ' ie- hierauf zu eigenen Gebrauch , keineswegs aber zum Verkauf,
doch quoad quantum, phxx was immer Rahmen habend - anderweitiger Oickrabirung

Gu-befmd̂ ullf-rtt selbst beschreiben , und einführen zu können , jedoch quoad
aufgestMen Db-r- quantum & quäle lediglich nach Gutbefund Unserer aufge-

MS- Idtgi £ )£)« = Adminiftrationgnädigst eingesteheu, so wollen
LLL timm Wir gleichwohl zu Abstellung derer bishero sträflich beobachte¬

ten Mißbräuchen Unsere dißfällige Meinung dahin erkläret
M »on -u§wärt« - haben , daß hinführo alle derley von auswärtsher , es seyc

her , -s sn>- mt« NU» unter dem Rahmen eines unversehene« Geschäuks , oder
was derley Vorwand mehr seyn könnte , an- und in Unseren

dcrleyVorwand mehr Ländern betretten werdende Taback-'Lortenipso saÄoinCon-
s-yn könnte , an- und traband verfallen , und es damit nach denen in diesem Patent
bttrettmde Taback" vorgesehenen Satzungen durchaus gehalten seyn solle , in so fer.
Sotten sollen ipfo fa- nt nicht der hierzu gehörige - allscholl voll Unserem Lber -Ad-
Äo in Lonttod-llä nünickrations - Amt gelöste Paß untereinsteus in Loco quze-
mcht d" Eonl8 beygefunden , ober der Taback bey dem Mauth -Amt
tt-ePaß b-yg-fmdm, angesaget worden wäre.
oder bey dem Amt die
Anzeigebeschchenwä¬
re^ I » welchem M jedoch derselbe nicht palliret, sondern

dem nächsten Taback-Beamten in so lang xlumbirter zur Ver¬
wahrung übergeben werden solle , bis der gewöhnliche Paß
gelöset, und zur Begleitung des Tabacks eingelanget seyn wird.

Aufbaß nun aber auch vermög Unserer voriger patenten
der verbottenenRebeu- oder Winkel-Ladricirung mittelstSpinn-
Mahl- Verpaitz - oder anderer Zurichtung des Tabacks ferner ge¬
bührend vorgebogen , und gesteuret werde ; Go gebieten Wir

B-cboch x Andertens alles Ernstes , daß niemand einigen
Rauch -de-Schnupf- Rauch - oder Schnupftuback , wte der immer Rahmen haben
r-b-ck ju spim-u , Mgx , zu spinnen , zu mahlen , zupaitzen,oder auf einigerley
Mtg-cky" Wttk zu! Weiß zuzurichten , und zu sabriciren sich unterfange , und
zurichten , und zuwollen , daß solche pabricirung insgemein nur allein in - und
,adr-«ttn. durch gedacht - Unsere Taback-NanukaLuren beschehe.

Zu welchem Ende , und damit dieses gewisser erfüllet
werde , ordnen , und befehlen Wir ferners , daß forderist die
vorhin gebrauchte und durch die vormals pubUcirte patenten
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verbothene Hand-Mühlen , Reib-Scheren , Stampfen , Spindl,
und alle andere dergleichen , unter was Rahmen solche zu
Fabricirutigdienliche Werkzeuge bestehen mögen , zu Vermei¬
dung alles Untcrschleifs , womit der Taback heimlich in denen
Häusern , Scheuern , Kellern , Mayerhöfen , oder anderen
Orthen nicht allein zum grösten Rachtheil Unseres Taback-
Reg 'lis , sondern auch zum Schade» des Gonlumenten de-
trliglichfabriciret , gepaizet , und gemahlen wird , auch wo
etwann noch einige Hand-Mühlen , und dergleichen , unter was
Nahmen bestehende Werkzeug in vormvehnt diesen Unseren
Erb -Lraden befunden wurden , solche alsogleich hinweggenom¬
men , folgsam , wann einer , wer er immer seyn mag , wann
es auch schon zu seinem eigenthumlichen Gebrauch wäre , ei¬
nen Taback zufabricirensich anmasscte , nebstConfifcirang
alles befindlichen Tabacks, und deren glir Zurichtung gebrauch¬
ten incki-umooten noch in eine würkliche Geld-Stras pr . 20
Reichs Thaler von jedem Pfund Taback , so oft als er betret¬
ten wird, verfallen seye;

Wann jemand , oh
schon ;n eigenem Ge¬
brauch einen Taback
zufahr leiten sich er,*
mästete , verfallet sel¬
ber nebst Oonüiei -.
rung deSTabacks noch
in eine würklicheGeld«
Stcafpr . so . Reichs?
Thaler vom Pfund»

Und znmalen bey denen vorhero schon emanirtenGe¬
neralien , mau gleichwol noch immer verspühre» müssen , daß
ungeachtet der ausgcmeffenen Strafe von einigen nächst an '
Hungarisch - Mährisch - . Böhmisch- Ober - Oesterreichisch- und
anderen angränzrnden Länder - Gonknen , wohnhaften Unter-
thanen der fremde Taback fast täglich in Kleinigkeiten , und
desto ungescheuter eingeschwärzet werde , weilen die Straf nur
vom Pfund ausgemeffen ist , folgsam wider dergleichenDefrau-
datores wegen sothanen Kleinigkeiten , welche doch in der
Menge ein uahmhaftes ansmachen , von denen Herrschaften,
und Obrigkeiten weder die gebührende Straf exiziret , noch
auch die vorgeschriebeneAtMenzgeleistet werden will;

Als wollen Wir die in allen vorigen , und auch die¬
sem Patent vom Pfund ausgesetzte Strafe in dem untermal - Stt-aft d« ra¬
tendenCafudahin extendiita, daß diejenige an denen Gran - b"ck - Scha>ärj-r i,
zen wohnende Unterthanen , so an fremden , oder nicht erlaub- ams'c ' t<n'
ten Taback auch nur 1 oder 2 Loth solchergestalte» einzu-
schwrrzen sich unterstehen würden, ihnen das erstemal nebst Ab-
nehmung des Tabacksi fl . Straf , das zweytemal aber als
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einem Frevler so viel Reichs- Thaler , als er Loth rinbringen
würde , abgenommen werden sollen.

mm> «r .bAn- Was nun weiters die Pflanz- und Andauung des Ta-
Laud!« raback« . m diesen Unseren Erb Ländern anbelangkt , da wollen

Wir
Drittens zu mehrerer Verhütung alles Unterschleifö,

und Vortheilhastigkeite» , auch damit in solchem Fall alle er¬
forderliche Taback von solcherQualitäterzeuget werden , daß
Niemanden , wer der auch immer seyn mag , in Unseren Erb-
Kömgrnch , Fürstenthum , und Landen einigen Taback ohne
Wisse» , und Erlaubnuß Unseres Taback - Gefäl! s - Lber -^d-
mwiltrMoli8 - Amts anzubauen gestartet skye , und solle dan-
nenhero , wie es ohne hem in Unsere» vorigen Oene , allen

Ein jeder , sö ei. vorgeschrieben ist , ein ißrdcr , so einigen Taback zu pflanzen

r-n gedenket , bry denen von gedacht Unsrem Landcsfürstlichen
«an JahrznJabrbcy Tüback'Gefäll-Ober^ MmilisLNOIlS -Amt bkstklltkN OKcisN-
»enm vm Unserem len allezeit vor der Ai Hauung von Jahr zu Jahr sich ange-

den , das Orth , und die Größe desselben , allwo er solchen
Amt bestellten ofü - anbauen will , getreulich ansagen , auf Verlangen dorzeigen,
cianken angeben , da « gEich hierüber bey hienmter vermeldtea Strafe ein Anbau-
-nbE wm, Zettul , so jedwederen , damn kein Bedenken obhanden , gra¬
ut ansagen , -inentis verabfolget werden solle , erheben , den sechfeudell Taback
Anbau ' 3-ttul erhe. ghxj . ( das mindeste hievon in andere Weege zu Ver¬
ben 'Taback lliUnfe- sihleiffen , verschenken , vertauschen , verkaufen , und weder
« «aistrl. Königl . selbst zu gebrauchen , noch sonst zu veräufferen, oder zu »ei-

tuschen ) in Unsere Kaisirl. Königs und Landksfürstliche
,urEin,°sungg-«r-u. Taback - iVlLnuKiÄuren zu Einlösung getreulich uberbrmgen,
Uchüberbringcniwofür einem jeden nach Befund der Qualität des erziegleten

Blats der Werth alsogleich baar bezahlet werden solle.
Straft bä® , sa Dahero , so ferne nun jemand wieder solch - Unser Ge-

chne r -icail- einen hgrrtzjxtk , und ohne Lieenz einen Taback anbauete , der-
pch uni-rf-nz-n.'""" selbe solle das erstemal für jedes Pfund angebaut grünes Blat

i . fl. ,bey öfterer Betrettung aber auch die doppelte Geld-
Strafe mit2 . fl. bezahlen, diejenige aber, so den unrecht¬
mässigen angebauten Taback zum Theil , oder gänzlichdiftra-
hirten , und in die Einlösung nicht bringeten , sollen , so oft
sie darinnen betretten würden , für jedes Pfund verkauft oder
vorbesagtermaffen verconsummirt , oder auf immer erdenklich»
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Weise voll sich gelassen , und vertuschten Blätter - Taback um
io. fl. gestraftt , denen aber , so den- in die Einlösung brin¬
genden Taback übermässig einnetzeten , oder unter denen gu¬
ten Blättern Geitz vermscheten , oder sonst vortheilhafter Wei¬
se verschiedenen Unrath beypacketen , solle der überbringende
Taback entweder durch des Orts Gerichte , oder durch zwey
von Unseren Taback-Beamtcn zugezohen- unpartheyische Ta-
backvetständige Personen geschähet , und nach deren Befund
bezahlet werde«.

Wegen den jenigen Anbau , oder anderen Taback-Vor-
rath aber , so sich etwa »och dermalen bey ein- oder anderen
in Ländern vorräthig befinden möchte , verordne« Wir hie-
mit zugleich , daß aller dergleichen Taback vondatoder Publi-
clrunz diesesPatentslängstens binnen 4 Wochen denen Grund-
Obrigkeiten , und von selben ferners Unseren in Ländern auf-
gestellten Taback-Adminilirations -Aemtern zur billigen Einlö¬
sung solle angezeiget werben , wiedrigens nach Fxlpirlrung
diesesTerminvon jedem Pfund18. fl . Straf fest gestellet
seyn , und auch beynebens genaue Untersuchung auf derlei)
Taback beschehen solle.

Derettva noch der»
malm bey ein - oder
anderen in denenLärv
dern vorräthig befiri-
dmdeTaback istvon
dato der Publickung;
dieses Patent« läng,
stenS binnen 4 Wl>-
chen denen Admini¬
stration.'? - Aemkern
zur billigenEirilosung
anzuzeigen.

Viertens aber , ttatuiren , und setzen Wir gnädigst , me s„ einige,
daß auch keiner , was Standes , Würde» , oder Weesens ^ 4*
derselbe immer seyn mag , einigen Taback , er seye zum rau - famzZ'&ma*
chen , oder schnupfen , einheimisch , oder fremd , er habe Ra- ov-r -
men , wie er will , beyConfifcationalles befindlichen Tabacks, o0”s ; Sfj.mt
und 10. Reichs- Thaler Geld - Strafe von jedem sowohl ver- ft," soäen
kauft , als unverkauft befindenden Pfund Taback , so in ge- "»hm *>»>
ringer Betrettuag aber nach Proportion des Gewichts zu per-
stehen , er seye dann von Unserem Taback -Gefälls -Ober -Adml- R«ch- . m <t
niflrations-Slmtdarzu bestellet, und berechtiget , verkaufen sollchdfmd «cstcattt wtt»
und damit jedermänniglich desjenigen, welcher zum Verkauf ^"'
befugt , oder nicht befugt seye , Wissenschaft haben möge , als
werden denenselben, welche man führohin zum ferneren Taback-
Verschleiß berechtigen wird, vonUnserer neu bestellten Taback-Ge- $<*« b-y d^ i-
fäUS £ ibet--Adminiftrationnicht allein neue , und folgsam jähr-
Kch zu erneueren kommende TieeM-Zettuln gratis erkheilet , sou- a«,d«n v° . hm ll««,-
dern auch aller mit Ende dieses Jahrs bey drnenFilialiftm, cirtfn
Kaufleuthe» , und Krammern , oder andere» vorhinUeenelr-
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bitter Tab -ck befun. ten Taback-Versilberern befindliche Taback neuerlich xlumbiret
^"coEimi ^ und werde» / zu dem Ende sollen alle dieselbe mit i“ Januarä je-
mdst 'vttllWW -b- den Jahrs entweder bey Unserem allhiesigen Ober-^dmffiiüra-
jmehmen. tions-Amt , oder aber bey dem in jedem Viertel bestellten Fi-

UalVerlegern sich gebührend anmeldcn , ihren mitulr' De-
cemdris jeden Jahrs üderbliebenen sammentllche» Taback Vvr-
rarh , nichts hievon ausgenommen , mit Benennung jeder Gort,
und deren Gewichts richtig angeben , und schriftlich fpecificir»
ter getreulich einreichen , folgsam nach erhaltener Versilberungs-
Ficen ^ soihanen ihren Vorrath bchörig plumbiren lasten , als
im wiedrigeu , so fern ein- oder anderer allen diesem nicht ge¬
treulich Nachkommen , und bey jemanden derenselben ein nn-
be chneben- und nicht pkumbirter Taback befunden würde,
ein solcher coiffilüret , und nebst der Licenz abgenemmen
werden solle.

Die berechtigte Taback-Versilberere aber werden schuldig
sevn , das erhaltene Ickcenz -Zettul in ihren Gewölbern , und
Laden öffentlich , und beständig zu nlliNrcn , und weilen sel¬
be FespeÄu ihreLTaback-Handels mit dem Gefäll einen un¬
mittelbare» Zusammenhang haben , genau auf die Pascherey
zu sehen , den bey anderen Trafficanfe » allenfalls unterwal-
tenden Unterschleis getreulich anzuzeigen , nicht minder die Hau-
strer sogleich durch die behörige Weege handfest machen zu
lasten , und überhaupt den Nutzen des Gefalls zu beförderen.

Und weilen Wir auch mißfällig vernehmen müssen,
daß in vielen Märkten , Dörfern , und anderen Orten zu
Schaden , und Rachthcil Unseres Taback - Gefälls keiner die
Taback - Versilberung annehmen will , um bessere Gelegenheit
zu haben , sich des falsch- und eingeschwärzten Tabacks bedie¬
nen , und solche» unter die Leute .bringen zu können;

«Ebnung . Als befehlen Wir hiemit ernstlich , daß eines jeden
mmrn Orths Gemeinde , oder auch Obrigkeit, allwo Unser Taback-

Gefails Ober-^-ämiollkl-atioiis-Amt einen Taback-Versilberer
anzustellen für gut befindet , demselben in Ermanglung eines
freywilligen Kramers , oder andere» jedesmalcn eine tauglich-
und sichere Person ex Officio zu stellen , und diese zum Ver¬
kauf des Tabacks auf eben die Conditiones , und Inftrudio-

nes,
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nes , gleichwie andere Versilbere» in Lenen Städten , und grös¬
seren Oertern anzuhalten schuldig seyn' solle;

Damit aber die zum Taback- Verschleiß angestellt- be- DmTaeack.Be«>
ftlgte Versilberere in der Maaß , und Gewicht nicht exceäiren, fl 16“«" ^ Nt s“’
solle denenftlben von Unserem Taback-Gefälls-Ober -^ämini-^  *
ftrations-'XmtdieTariffä , wie hoch, und auf was Weise selbe
den Taback zu verkaufen haben , gegeben , und von denen
Trafikantendarnach um so gewisser fürgegangen werden , als
sonsten derjenige , so den Taback in höheren Preiß , als solcherStrafe t>«w , s°
in erst gedachter Preiß-Satzung ausgemeffeu ist , zu verkau- »»» «'
fen , geringeresGewichtals vorgeschrieben , zu geben , und
hierdurch den armen gemeinen Mann zu bevortheileu , sichun- «rk-ufm ach«nt«,
ternehmen würde , ein solcher , daferne er in derleyEx- f9n*tB*
ceäirung auch nur in dem mindesten betretten werden möchte,
das erstemal mit 20 . Reichs-Thaler abgestraft , das änderte
mal aber nebst Abnehmung derücenz , und für allzeit Ein¬
stellung der Taback-Bersilberung mit doppelter pr. 40. Reichs-
Thaler angesehen , demvsnunciantenaber die Halbscheid von
der Straf jedesmal zugetheilet werden solle , wie dergleichen
auch mit denen in jedwederen Land errichteten Haupt- oder
Filial -Riederlagen ( welche letztere aus erheblichen Ursachen
auch jenen , so keine Kausteute , oder Krümmer seynd , von
Unserem Ober-^ äminiffrations-Amt anvertrauet werden mö¬
gen ) gnädigstftatuirethaben wolle« , daß selbe eben die all-
ingroffo Tariffä , nach welcher sie den Taback denen befugten
Versilberern , oder anderen Lonümienteu zu verkaufen haben,
öffentlich affigitm

Und da etwann einer Len Tabackall’ingroffohöher,
als der Werth in sothauerTariffäangesetzet ist , verkaufen
möchte , wird ein solcher für jedes Pfundpoenas nomine 12 . st . ,
wovon dem. Denundantc« die Halbscheid zukomme» solle , zu
bezahlen schuldig , und gehalten seyn.

Da zum Fall ei» Verleger , oder so genannter Filia-
list , oder auch ein zum Minuea - Verkauf durch kkenz-Zettul
berechtigter Kaufmann , Krammer , oder andere Personsich «°-ir«« «a>.fm«>D
unterstehen möchte , einen Taback all’Ingroflb oder alla Minu - «ramm-r, -»-rand-.
ta , welcher aus Unserer in jedem Land bestellten Haupt- ober
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}itm-tofenrefpe<aive FilialgegflaM , mithin gehörig plumbiret , und
sich „ nttrfa -ig-t , „iv ^iprn jret nicht abgenommen werde» seyn sollte , zu verkaufe» ,
diesemPatent § >"“ fonotnt ctucit fremden cingeschwarzten Taback zu seinem be-
^  u !i*ät « .c(TciKn vöthigten Verschleiß zu erkaufen , zu bestellen , oder durch as-

dere einführen zu lasses , dieser solle das erstemal mit der
in diesem Unseren offenen Patent §pho i mo bey der Einfuhr
ansgemessenen Straf angesehen , bey öfterer Betrettung aber
nebst Erlegung der doppelten Geld - Straf ihme noch anbey
sein • völliges Kauf- und Handlungs - Gewerb viedergcleget,
wieder selben auch nach Befund des Verbrechens noch eine
schärfere Straf verhänget werde» ;

EimfedtWiig-», Sollte sich aber ereignen , daß ein solcher , oder auch
jemand anderer mit verbottencn Taback handlender ein fal°

''" sches Sigil , oder Gtemvcl gebrauchen tbäte , so solle wieder
solchen ein ordentlicherCriminal • Procefsformii'ft , und die

1 in Rechten vorgesehene Straf an solchen unnachläßlich vollzoheu
werden ; wie nicht weniger .

Strnf- derumkcht - Fünftens solle keiner , wer der auch , seyn mag , inEin --

’iCifo gnrrgs ernannt Unfern Erb-Lande« . von jemand andern , als
kauft»» .' ' ' von denen- von UnseremTaback-Gefäll -Ober-^ 6wimüration8-

Amt hierzu befugtenbub poena Confifcationisdes gefundenen
Tabacks, unda parte 12 . Reichs - Thaler Geld - Straf von
jedem Pfund , oder in geringerer Betrettung nachPropor¬
tion des Gewichts, einigenkabricirt- als roh- oder uufabri-
eirtrn Taback erkaufe » , sondern damit allen deme , was bis¬
her» FetpeSu dere » unrechtmässigen Verkäufer» als Crkau-
fern gemeldet worden , desto besser vorgebogen werde;

Verordnung wie Als verordnen Wir gnädigst , so ferne bey einem ein

dnck-Schw7vc% unplumbirt , mithin eingeschwärzt , oder sonst verdächtiger,
B -kälinrnnß ihrerauch nur weniger Taback angctroffen , oder da etwgnn jemand
compiicum . unddurch andere Weeg einer Uebertrettnng halber angezcigrt würde,
tfflfa«r nonill !wf’ un^ bey denen Untersuchungen in Confeffis , oder durch an¬

dere Weeg überzeuget wäre , daß ein solcher auch zu Rahm-
haftmachung des Erkausers , oder relpeSive Verkäufers , da¬
mit auch diese nach Befund zur verwürkten Strafe gezoben
werden , mit aller Schärfe anzuhalten seyc , als im widri¬
ge « , da ein derlei) Eigenthümer des Tabacks die Rieberlaag,

den



den Verkäufer , oder Besteller , oder aber der Verkäufer den
Erkaufer nicht in der Güte benennen wollte , derselbe beson¬
ders , wann bey ihme ein verbotteuer Taback gefunden, oder
selber durchConfrontation , oder andere Umstände , die in
denenExaminibuswohl zu untersuchen seynd , verdächtig
gemnchet würde , attenta tarnen Perfonarum Qualitatemit
schärfererCompelliuutgdazu angehalten , und da hernach
ein solcher zur schuldigen Bekanutnuß dessen sich nicht deque-
mete , solle in derley Fallen einer für den andern zugleich in
die Straf gezvhen, . mithin sowohl mit der für die unrecht-
massige Erkaufer , als mit der für die unbefugte Verkäufer
ausgemessenen doppelten Geld- oderrefpe&iveLeibcs -Straf,
wie in dem nachfolgenden Puna in eben diesem §pl,° zu erse¬
hen ist , beleget werden.

Wir versehen Uns dahero , daß diesem Unfern aller¬
höchsten Befehl um so gewisser werde nachgelebet , und sich al¬
ler Schwärzung enthalten werden , als Wir auch hiemit Un¬
ser- unterm1 6 . Augufti1749 . erlassenesGeneraleerneueren,
so mit Unseren Taback - Gefall - Administrationen, wie es da-
male» dem Pachter Pinziger geschehen ist , die Befugnuß
einraume » , daß , soserne beobachtet würde , daß eine geist-
oder weltliche Lommumtät , auch partienlar -Partheyen beson¬
ders auf dem Land weniger Taback abnehmeten , als von
ihnen eonürmlret zu werden vermutet werden mag , fothane
Gommumtäte « , oder partienlar -Partheyen zur Anzeige verhal¬
ten werden mögen , von wem selbe ihren Taback erkaufen,
oder überkommen , wie Wir dann zugleich Unsere in jedem
Lande aufgestellte ConfeffusinCaufis Summi Prineipishie¬
mit angewiesen haben wollen , daß im Fall aufgezimmendeS
Verlangen der Adminiftration , oder ihrer Beamten die ver¬
läßliche Anzeige zu machen verweigeret würde , dergleichen
renitente Partheyen auf behöriges Ansuchen der Administra¬
tion zu vbbemeldter Ausweisung mit Ansetzung eines Pönn-
falls , auch anderen Zwangs - Mitteln verhalten , und allen¬
falls wieder solche mit derExecution■ sücgegangen werden
solle.

' In dem übrigen aber , und weilen beobachtet worden,
daß mehreren theils die so schädliche Taback-Einschwärzungeu
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durch Schif-Knecht , Heu-Bauer« , Fragner, abgedankte Sol¬
daten , Weiber , und anderes sich im Land hin und her auf-
haltendes unangeseffenes fremd- und hergeloffenes , auch Herrn¬
loses Gesindl , wie auch Juden erfolgen , und von ihnen der
eingeschwärzte Taback heimlich verkaufet wird , «»durch aber
mehreren theils Unsere Landes - Jnnsassen , und Unterthanen
in Unglück , und Schaden mittels der Bestrafung gebracht

B,wrdnung <m werden , als ist Unser gnädigster Befehl hiemit an alle in Ein-
»ie g« st- und Iveltliche gangs ernannten Landen befindliche geist- und weltliche Obrig-
Lk ^ nd L keite» , Militär - Commandi , Herrschaften, und Magiftra-
ftratm reiebtc it« , daß zu Abwendung des Schadens die bey ihren Uvter-
».ck-Schwärjm. thanen , und anderen ihrer luriscüÄion unterworfenen Orten

sich aufhaltend verdächtige LontrabaMrer , und Taback-
Schwärzer fowol , als deren Unterschleif - Geber alsogleich
abgeschaffet , und von niemand einem TabackPascher Aufent¬
halt , und Uuterschleif gegeben werde , weniger von ihnen ei¬
nig eingeschwärzter Taback erkaufet , sondern da sich ei» sol¬
cher Taback - Schwärzer irgends wo sehen laffete , und einen
eingeschwärztrn Taback zum Verkauf anbietete , oder auch sol¬
chen nur aufzubehalten ansuchete , ein solcher Schwärzer von
jedermänniglich alsogleich angehalten , und der Obrigkeit,
Herrschaft , oder Richterangezeiget , von der, oder demselben

Straf« wi-r-r -se solcher in gute Verwahrung , und Arreft genommen , und sol-
g' schwäc'jttn rlb-ck ches dem nächsten Orts bestellten Taback - Beamten alsogleich
««rhaufire » , heim- zu ferneren Vorkehrung intimiret werde» solle , wie bann alle

^ jmige , so den eingeschwärzten Taback anderen verhausie-
L-ck - Schwärzm, ,u reu , und heimlich verschleißen helfen , selben tragen , oder
Behaltung de« Ta. führen, oder aber denen Taback - Schwärzer» zur Behaltung
u »d un.«E «n Tabacks Gelegenheit, oder heimlichen Aufenthalt , und
s,Mch s«bm. Unterschlcif wissentlich geben , mit eben dieser Straf , wie vor¬

hin von denen , so den Taback eivführen , gesagt worden, an
Geld , oder refpsLivö , wie nachfolgends gemeldet wird , am
Leib , für so viel man an eiugeschwärzten , und bey ihnen ver¬
tuscht geweftnen Taback über kurz , oder lang in Erfahrung
dringen würde , bestrafet , auch nach Befund des Verbrechens
besonders die angesessene , welche denen Taback - Schwärzer«
wissentlichen Aufenthalt geben , und durch dieses Taback-Pa-
schen anderen Unterthanen Straf , und Schaden zuziehen,
abgestiftet , die Obrigkeiten , oder Richter aber mit eben der
in dem 7"° hier nachfolgend vorgesehenen Straf unnach-
lässig angesehen werden ; Da
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Da aber ein Uebertretter die vermög Unsers gegenwär¬
tigen OELUs ausgemeffenen Geld - Strafen ans Unvermö¬
genheit zupraftire» nicht im Stand wäre , solle ein solcher
nach Jnnhalt der vorigenkannte » ad pcenam corporalem,
& labores publicos in die Festung , oder zu denen Weeg-
und Straffen -Reparationen , und ankwrer harten Arbeit,
oder auch nach Beschaffenheit deren Umständen in die Zucht-
Häuser übergeben werden.

*

, Weilen aber wahrgenommen worden , daß für jene
Schwärzere , welche aus Unvermögenheit die ausgcmeffene
Gerd Strafen zu entrichten nicht im Stande sind , die bis an-
hero auf z . 8' ober i2 . Monath ausgesetzte Zucht- Haus -Straf
nicht hinreichend seye, sondern sie nach ausgestandener Straf-
Zeit der Unserem Allerhöchsten Taback-Gefäll so nachteiligen
Berschwärzung von neuem nachhangen , so befehlen Wir hie-
mit gnädigst , daß in das künftige bey Ausmessung dergleichen
Leibs -Strafe» auf das grössere , oder ringereQuantumdes
verichwärzten Tabacks gesehen werden solle . Und wollen
Wir hiemit hierunter zur Richtschnur festgesetzet haben , daß

Alle Schwärzere , so mit einem ringeren , und nicht
io Pfund übersteigendenSiibacfNQuantobetretteu würden,
das erstemal auf ein halbes , das zweytemal auf ein ganzes
Jahr in daS Zucht-Haus abgegeben , dort gewöhnlicher «nasse»
bewillkommet , bey Ausgang der Straf- Zeit aber eben aus
solche Art verabschiedet , das brittemal aber auf zwey Jahr
zur Schanz-Ardeit in Eisen conäemniret werden sollen.

Die aber über io Pfund Taback einschwärzen , sollen
auf i . Jahr das erstemal , das zweytemal auf 2 Jahr lang
aä labores pub1ico8verurtheilet , das drittemal hingegen
wieder dergleichen unverbeffereude Schwärzere mitCondem-
nirung derselben zum Bestungs Bau auf 4 Jahr fürgeschrit-
ten , und bey Ausmessung dieser Leibs -Strafen niemalen auf
die etwa beschehene Gelb- Usmedirung , sondern lediglich auf
die öftere Uebertrettuug Unserer höchsten Befehlen gesehen,
folglich mit solchen nach dieser Maaß ohne einiger Rücksicht
fnrgegangen werden;

Leibes-Straf wie¬
der jene,sodieausqe-
messene Geld - Stra¬
fen aus Unvermögen¬
heit zu xrsettiren nicht
im Stande sind.



Wobey Wir jedoch gnädigst gestatte « , daß in all- obi¬
ge» Fällen , wann die Schwärzere etwa zu lMitar-Diensten
tauglich wären , solche von Unseren Gerichts - Stellen in via
grati® als Recroutett unter die Regimenter abgegeben , in
dem Fall aber , als sie unter die regulirte Truppen nicht
tauglich wären , in das Temesvarer-Bannat zur Ansidl- und
Rnrouiirung unter dasige Gränitz-Truppen verabschicket , wie
Wir dann

Von twmtwoffi. Sechstens zu Beobacht- und Besorgung dieses Unseres
Taback - Gefälls ein eigenes Obcr-Aäminiürations -Amt allhier

° in Wien , dann in jedem Land ein- derselben untergebene Fi-
lial • Adminiftration bestellet haben , welche von jedermanni-
glich , als Unsere Lameral - Aemter angesehen werden , und
derenselben unterhabende Ollicianten in rebus Oikcii ihre ve-
penäenz lediglich von Unserer Lameral - Inftanz haben ; Und
gleichwie 1

su tun «nfctem Siebentens : zu folge dessen besagt- Unser Taback-Ge-
Taback -G-fäll- Ob-v fälls - Ober -AäminilkrationsAmt best alle « GranzeN , LinieN,

Am ' bchM°^ g-n- Stadt -Thören , Haupt - und Filial - Mauth -Aemtern , und aller
B --MU sollen die auf Orten , wo es nöthig seyn möchte , eigene Beamte , Ueber-
der^Straffen fahren , rxuter , und Aufseher , damit hierdurch von ihnen die auf der
ButtmIräx ^ Pach Straffen fahrende Wägen , tragende Butten , Kraxe » , Pack,
m,d dergleichen , wie und dergleichen , wie auch die zu Wasser ankommende Schife,

auch dieju W^ fer an« Flöß dey vbhabenden Verdacht jederzeit entweder neben,
und'rW b-y mal und mit Unfern Mauth - Beamten , oder für sich selber , auch
beuden Verdachtzu allein vifitiref werden können , anzustellen befugt ist , also auch
viüuren befugt seyn . hEksen angestellttn Taback - Beamten auf ihr Ansuchen ftante

Alle erforderlichepecks von Unseren Landesfürstlichen , und Herrschaftlichen Be-
Hüif,und Aistaz - ant fm  gxn solchergreisenden Visitationen zu An - und Aufhal-
Rinttunj/ untArrefti . tung deren sich zergen mögenden Renitenten , und hierdurch
ruug derLomr-ban. Habhaftwerdung , und Arrülkirung deren Oomrabanäen,
llir.rill ^ erw ' s " ' oder Lontrabanäirenden alle erforderliche Hüls , und Afft-

itcnz also gewiß geleistet werden solle , als im wiedrigcn sie
Beamte auf Angebung des Tabacks - Ollleiantens alsoglcich
vor Unsere pro caufis s . p. & c . in jedem Lande aufgestell¬
te Gerichte geforderet , und da sie der unterlassen ) ' «der ver¬
säumten Affiftenz halber keine zulängliche Entschuldigung bey-
bringen könnten , von ihnen nicht nur allein nebst dem

Er-



Ersatz des erweislichen Schadens eine Strafe pr. $o. ff. un- ettaf< ta m,tu
nachläßlich exigirct , sondern auch nach Beschaffenheit deren Üliir
Umständen insonderheit / da sie etwann die zu ^Unserem Taback-
Gefäll brauchende Officianten , Ueberreucer, oder Aufschauer
mit Worten / oder gar mit Tätigkeiten übel tra^tirten , noch
anbey mit einer wohlgemeffenen Geld- , ober Leibs -Straf be¬
leget werden sollen-

Im Fall aber in Abwesenheit Unserer Tikback-OKelan- KannmWw-s-n.
ten von Unfern Landesfürstlichen , oder Herrschaftlichen Mauth- h»> uns-r« radack.
Beamten bey einem ein LontrabandTaback gefunden würde , eMrr^ ^Taback
sollen sie solchen unter der hiervben - bey verweigernder Afiiftenz - J „ unfe«n £anM<
Leistung ausgemessenen Straf keineswegs paffirm , sondern fürstlichen, oderH-r»
den contrabandira: , da dieser etwann eine fremde , oder im g77dmwlk °7 ' s°ll"
Lande nicht angesessene Person wäre , und nicht gleich denBe - coi^
trag der verwürkten Straf depolltiren wollte , sodann nebst °b» e ausg-m-ffE
dein Oontraband , auch alle seine andere bey sich habende ® ‘'#fe pafficctaa’
Maaren , und Effeften Inhalten , und ein solches dem näch¬
sten Taback - Beamten zu der weiters benöthigten Vorkehrung
alsogleich anzeigen , gleichermassen sollen auch

Achtens : die Herrschaften, Gerichte, und Obrigkeiten , ««
allen deine , so hiervor von Uns gnädigst anbefvhlen worden,
sonder Unterbrach , und WiedersetzlichkeiK gehorsame» Vollzug £ £ egenohn- u7
leisten , dieses Unser Patent nach seinem Innhalt allwegs be- toku^ unt) ®«.«.
folgen , und jene , so sich dargegen zu handle» vermessen , zu N""» gehorsam«
der- von Uns vorgesehenen Straf alles Ernstes anhalten , £ £ «* '57 «.
denen hierzu bestellten Taback-Beamten all- uöthigen Vorschub
willig , und ohne mindester Verschiebung leisten , auch allen
ihren Beamten , Richtern , und Gemeinden gemessen anbefeh¬
len , daß sie Beamte , und Richtere , wie auch in deren Ab¬
wesenheit die Geschworne all Unseren Taback-Beamten auf je¬
desmaliges Anmelden gegen kroducirung dieses Unseres zu Vollmacht z«
ihrer Eegitimirung erforderlichenPatents , und einer von75577 »̂ «
Unserem Taback-Gefälls-Ober-^-dminllkrations -Amt besonders Dr,en,wod « r-back
ausgefertigten Amts -Vollmachtalsogleich, und ohne mindester
Verweilung mit ergiebiger^Kttenz , und würklicher Hülf,
ohne Abforderung einer Gebühr an die Hand gehen , auch
dieVisitationaller Orten , wo der Taback psteget aufbehal¬
ten zu werden , eS ftye hernach in deren Unterthanen Häu-
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ferit / Kellern / Geivölbern , Kaufmanns-Gewölbern / Klam¬
mer- Läden / Wirts - Häuseren , Mühlen / Mayerhofen , und
dergleichen unweigerlich »erstatten , das gefundene eingeschwärz¬
te Gut denen Taback - Beamten aushändigen / und auf deren
Begehren diejenige / so den Taback hereingeschwärzet / oder an
derlei) Berschwärzung mittels Aufbehalt / Erkauf- oder Be¬
handlung dessen Theil haben / zu Erlegung der patentmäffi-
gen Gtraf , oder widrigens mittels Arreckirung derenfelben
verwahrlich Mhalten sollen / und weilen es öfter gefchiehet, daß
in Abwesenheit des Richters die Geschworne auf den Richter,
diese aber auf die Herrschaftliche Beamte , und die letztere

Strafe der Rich > zu Zeiten wohl gar auf ihre Herrschaft sich beziehen , wann sie
von denen Taback-Beamten um die Assilien^ ersuchet werden,

Beamten weg 'nD -r- durch derlei ) Verzögerung aber das eingeschwärzte Gut öfters
jöaerung der nöthtgen guf die Seiten gebracht , und mithin Unser -Di -arium damni-
Aßiftenx . fici ref wird , als foUctt auf beschehendes Anzeigen bey der ge-

hörigen Inüan , Unseres Taback - Amts alle diejenige , so an
derley widerrechtlichen Verzögerungen Theil haben , nebst dem
Ersatz des - dem xLrsrio andurch erwachsenen Schadens zum
Erlag 50 . fl . Straf ohne Rücksicht augehalten , und sonder-
lich jene Beamte , so die gebührendeAffiftenznicht leisten,
oder Unseren Taback - Gefäll - Beamten mit Worten , oder
Werken übel begegneten , zu obersagter , auch nach Maß der
Umständen höheren Geld -Strafe verhalten , oder da sie solche
nicht im Vermögen hätten , mit einer empfindlichen Leibs-
Strafe anderen zur Wahrnung beleget werden.

« -Y Ermanglung . Zumalen es aber sichöfters ereignet , daß die Zeit,
»-rI -u,und nicht,u. unj ) UmflanDe es nicht leiden , die Obrigkeiten , derenBe-
^Obngkü .'e^d-rcn amte , oder Richter um die AMenz anzuruffen , als solle in
Beamte , oder Richte- derley Fälle » , besonders an einschichtigen Orten , Schäfler-
r- um AiM-nxan,u - Hvfxn , und dergleichen , sonderlich wo die Gefahr obhanden,
an ein'schlchtiam Ot - daß indessen das eingeschwärzte Gut auf die Seite gebracht
«en , Schjfter -Höfen , werden bärste , oder die schleunige Hülf nicht geleistet werden

r«n" n̂ ferenTaback! sollte , Unseren Taback - Beamten erlaubet seyn , an derley
B -amt-n die Viiika- Orten die Visitation ohne weiterem vorzunehmen , da ihnen
ti°„ ohne weiteren er- aber solche nicht zugelaffen werde » wollte , oder sie gar hier-

' ""Midrigenfall« bey a " mit Gewalt gehindert würden , solle » sie zwar zu weiteren
«ich. Zulassung derGewaltthätigkeiten nicht Anlaß geben , sondern die Sach bey
»orjun-hmend-n vi - gehöriger politischen Inftanz Vorbringen , und von selber wider
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derley der Vifitation sich widersetzende vermögliche , mit vor-
ermelter Geld - Strafe verfahren / wider die Unvermögl .che
aber der Scharfe nach mit einemop^re publico , aut domi-
nicali in Band , und Eisen fürgegangen werden ; Wo übri¬
gens , so viel die in den Frey- oder Herrschaft-Hausern vor¬
zunehmendeVilltationesanbelanget , Wir ebenfalls Unser
obgedachtes unterni6 . Augufti 1749 . erlassenesGenerale
dahin bestattigen , daß zu solchen von Unseren überall ange-
stelltenConfeffibus in caufis fummi Principisdie fürdersam-
sieAßiftenzohne weiterem auf jedesmaliges Allverlangcn
durch Zugebung eines OKeiantens ertheüet werden solle.
Was nun

fitatlon , ohne zu wei¬
teren Tätigkeiten
Anlaß zu geben , die
Sach wider die sich
widersezendebeybehö-
riger xoliüschcr In-
ftanz vorzubringen
feyn wird»

Neuntens die relpe&U cognitioniszu beobachtenVerordnung der
kommende Ordnung belanget , da verordnen Wir hiemit
gnädigst , daß gleichwie die ersteApprehenüon in allenCon- mmdm Ordnung,
traband Sachen dem jeden Orts bcsindlichenGameral - Olki-
eianten , also auch bey Bktrettnug eines Taback-Gontrabands
die ersteApprebenüonUnserem Tabück-Gefälls - Adminillra-
tions - (Mcianten zustehen , die erstesummarische Cognitio :r~
extrajudicialis aber allein Unserem bestelltenAdlninillrations-
Amt gebühren solle;

Dahero dann auch jede Herrschafts-Richtere , undOrts- Brrhalwug der
Obrigkeiten gehalten jeyn sollen , Unseren Taback-OKeianteu
auf beschehende Anzeig , ohne sich vorläufig einereaufe co - mm mm r «.
gtüiionis anzmuassen , alsogleich hülsiiche Hand ernstlich

Zu dem Ende sollen sürohin, wann ein Taback-Schwär-
zer , oder Uebertretter aufgebracht wird , nach Jnnhalt der
vorigen Patenten bey der Orts - Obrigkeit in Beyseyn , und
mit Zuziehung des Taback OKcianten genau examiniert , die
Aussage zu Papier gebracht , und da auf Befund eines rich¬
tigenGontraband8die Uebertrctter zu der patentmässigen '
Geld -Straf sich nicht bequemen wollten , oder die Sach nicht
ftante pede , und alsobald bey der Orts - Obrigkeit in der
Güte verglichen , und abgethan werden könnte , sotbane Aus-
sag unter der Obrigkeit , oder deren Herrschafts - Beamten , J
oder auch des Richters - Fertigung denen Taback - (Mcianten



ohne Abforderung einiger Tax zugestellet , von diesen solche
dem Admimürations -Amt zugeschicket , und durch dieses inach
wohl gegründeten Befund der Sache , und erheischenderNoth-
durft die Stellung des Uebertretters zu dem Amt bey dem
in jedem Lande bestelltenConfelTu in caufis fummi Princi-
pis & Commiflörumangesuchet werden;

D ". Eaback- Nach so erfolgter Bestellung ist bey dem Amt der Ueber-
tretter der Ordnung nach auf das neue zu verhören , sowohl

Paten » solim also- wegen seines eigenen Verbrechens als Marione complicum,
Tab̂ BE^ ex" ^"derer in denen vorigen Patenten enthaltene» Umstan.
«raäket-und"  dtt den zu examinireu , auf erforderlichen Fall auch mit denen
Dtdnung nach vethö- Ccj inplic i b us zu confrontifcii , die Aussage aber durch einen
«t w-rdm. vvn besagtemConsessu hierzu eigends beeidigtenTaback-Ochcian-

ten zu Papier zu bringen , folgsam hierüber von dem Admi-
niLrations-Amt die Crkanntnuß zu schöpfen , und die in ge.
genwartige» Patent ausgemessene Geld - Straf zu didiren,
wvbey jedoch dem Uebertretter , oder denen CompMbus , wann
dieselbe sich hierdurch graviret worden zu seyn vermeineten,
derRecursan nur bemcltenConsessinnerhalb sechs Wochen,
jedoch nur dazumalen , wann die andictirte Sttaf , als we¬
gen welcher der AdmiiMration von denen Behörden sogleich
die Execution zu bewilligen ist , vorhero bey dem Amt erle¬
get seyn wird , keineswegs verschränket seyn wird , auf dem
Fall eines dahin einwendeudenRecurfusder Kammer-Procu-
rator, ^ oder dessenAdjundusdas Adminiftrations- Amt in
allen Ländern ex Ollicio vertretten , derConfefisvon dem
Amt die Allssag nebst Ordnungsmässigen Bericht abfordere»,
auf Erfordernuß beede litigirenbe Partheyen vorrufen , selbe
mit ihrer weiteren mündlichen RothdurftS-Handlung anhören,
svdaNN aberpraevia fiimmarilfimacauisecognitionehierüber
das rechtliche Urtheil zu veradfassen haben.

Alles dieses - edoch , was Wir wegen der dem Taback-
Amt eingeffandencn Bestellung derenTransgreirorum , und
ihrercomplicum ftatuimr, ist keineswegs von dem Herrn-

Ri !̂ "a»ch ând!« oder Ritter - Stand , oder andernHonoratioribuszu verste-
Ska^ e« "- P-rsonmhen , als wieder welche selbiges bey der gehörigen Inüarn,
solltbkygehöriger In- das ist, bey denen die Confefliis in Caufis Summi Principis

conüituirenden Stellen ordentlich durch Unsere in denen Lan¬
dern



Wa < wegen Con-
Kituir- und Abur-
theilung der jenigen
zu beobachten seye , so
wegen Unvermögen¬
heit die Geld - Straf
nicht praeftitm kön¬
nen , somit an Leib
zu bestrafen seynd.

der» aufgestellte Kammer-Urocurawres , oderEUci-Adjunc.
tea zu agirra hat , und allda die rechtliche, jedoch summari¬
sche Verführung vorzunehmen ist , übrigens aber falls sich er¬
geben möchte , baß einige in Contrabandverdächtige Perso¬
nen zur Aussage , andere aber zur Zeugenschaft, oberCon-
kronürung von denen Taback- Eevildren , oderAdminiftra-
tions-Aemtern vorzuforderen waren , sollen solche retzeÄivö
auf beschehendes Zuschreiben unweigerlich allezeit unter
Straf loo. Ducaten in Gold nach Verlangen gestettet werden.

Wie Wir dann auch diesem allergnädigst deysetzen , daß
in jenem Fall , da aus Unvermögenheit deren betrettenen Par¬
theyen keine Geld -Straf erleget werden könnte , somit es ad
poenam Corporalem ankommete , alle einkommendt Tabalk-
Schwärzer , oder deren Gehülst durch den zu Ausnehmung
der Aussage von demConfeflubeeidigten Taback - Admmi-
Ürations- Olllcianten inbkMAmtSummarischverhöret , UNb
conMuiret , über dieseConftitutaaber vonbft' Adminiftration
nach Maß deren Umständen die extra- ludicial Erkanntnuß ge-
schöpfet , und sodann jedoch ohne Aufenthalt mit Beylegung
der Conüituten , und Alotiven die Sache weiters zu dem
Rechtsspruch ( als ohne welchen keine Leibs-Straf in Exe-
cution gebracht werden kann ) dem in denen Ländern aufge¬
stellten Confellui überreichet werden sollez

Anbelangend die Verpflegung deren von Unserem Ta-
back-Amt in Verhaft genommenen Contradandillen , so solle MrB<gung
denenselben , in so lang sie des Amts wegen inArreft , oder«"bnmMd -n con-
zur Zucht - Haust- oder sonstigen Leibs - Strafen aufdehalten tra au utl'
werden , täglich nicht mehr als 4 Kreuzer aus Unserem Ta-
back -Gefälls -Ober -Adminiürations -Amt zur Aetzung zu zahlen,
ansonsten aber keine Gerichts - Unkösten , Lanzley -jura , noch
wie es immer Rahmen haben möge , das geringste abzuneh¬
men seyn.

Gleichwie auch Unser gnädigster Befehl dahin gehet,
daß dieTaback- Gefälls - AdmimürationeZ in allen demstnigen,
was zum Betrieb des Gefälls unmittelbar gehöret , Unseren

§2 übri-



übrigen Ämtern gleich gehalten , und daher» Stempel frey
seyn sollen , und nachdeme

Verordnung we- Zehentens Wir mißfällig vernehmen müssen , daß auch
T-back̂ Schwärj -r cinigen geistlichen Wohnungen , und Klöstern die Taback-
in denen geistlichen Verschwärzer gehäget , selben Unterschleif gegeben , auch von

Wohnungen , undihnen eingcschwärzter Taback erkaufet , und allda fabricircf
^ccn - werde , dahero haben Wir zu Abwendung solchen Unfugs ver¬

mittels der geistlichenObrigkeitnachdrucksameAhndung zu be¬
zeigen verordnet , und wollen auch für künftig gnädigst
ferners hiemitrelolvirethaben, daß sie gelammte Geistlich¬
keit sich so gewiß von aller Uebertrettung dieses Uateius ent¬
halten , widrigens nicht nur allein ein jedwederer von ihnen
vor sich hievor zu haftey , sondern auch in Ermanglung des
Regrefs die Obrigkeit selbst die xatentmäffige Straf bey Be¬
fund eines richtigenContrabandzu bezahlen schuldig seyn ,
auch allenfalls mit gewöhnlichen Zwangs -Mitteln auf Anru¬
fen UnseresFifcihierzu verhalten werden solle.

®T ®Äbf n ' Eilftens : wollen Wir gnädigst , daß von UnsererMi-
wiA mi«"Taback zu allen erstrecenfirtenPunkten nachgelebet , und hierwibcr
trafficircn , c^ct eine« keiner Dingen gehaublet , noch denen Soldaten , oder ihren
f« md-n «Njnführm Weibern mit einigem Taback zu traKciren , und zu handle » ,
"" mm ' weniger einen fremden Taback , wann er auch schon zu seinem

eigenen Gebrauch wäre , selbsten einzuschwärzen verstattet wer¬
de , als im widrigen gegen die Uebertretter auf beschehendes

\ ■ SCnietges bte Militär - Affiftenz sogleich willfährigst geleistet,
l>tc Vifttation in Beyseyn Unseres Taback - Beamtens vorgenom¬
men , und die Uebertretter über den befindenden eingeschwärzten
Taback wie viel , und wo her er solchen erkauft , auch wohin,
und an wen er bereits einen Taback hievon , und wie viel er
verkaufthat, und wer sonsten in der Taback - Schwärzung
annochinterelliretseye , genauexaminiert , dasExamen
zu Papier gefastet , eine Abschrift hievon Unseren Taback-06i.
cianten ohne Abforderung einiger Tax zu Händen gestellet,
sodann wider den Uebertretter wegen solch begangenen «»-
befugten Taback-Handels , oderContraband nach aller Schärfe
verfahren werden solle ;



Massen fcamt zu gemessenerRemedurdes nur allzuviel
hierunter beschehenen Unfugs Wir hiemit jedem Regiments - ^ 2 « ? coC"
Compagnie- oder sonstigen Commandanten , der ihme unter- Mis- oder sonstige»
gebenen Miliz hiemit gemessen anbefehlen , und aufttagen , oomm-lläE.
daß im Fall ein Taback - Schwärzer von seinen Untergebenen
bey ihme angczeigt wurde , und er Commandantdie schleu¬
nigst , und ausgebigste Visitation , Anhalt , oder Bestrafung
unterlassen sollte , er in solchem Fall ohne Annehmung der
geringsten Entschuldigung den verursachten Schaden , als die
ausgesetzte Straf des Einschwärzers unnachsehlich zu ersetzen
schuldig seyn solle , und gleichwie alle Unsere Dienste , und
höchsteInteresse» einen gemeinsamen Zusammenhang haben,
und solche niemalen besser beförderet werden , als wenn deren
je eines dem anderen die Hand reichet , so versehen Wir Uns
zwar gnädigst von selbsten dahin , daß UnsereMiliz , wo es
immer seyn möchte , den etwann von einen Tabacks-Beamten
in erheischenden Fall von ihme anbegehrenden Beystand aus
Pflichtschuldigster Treue nicht abschlaqen werde , wollen aber
gleichwol zu besserer der Sachen Erklärung solches hiemit aus¬
drücklich befohlen haben , und zwar dergestalten , baß so viel
sonderlich die in denen Quartieren desMilitarisvorzuneh-
mendeVisitationbelanget , jeden Orts der Oornrnandirende
angewiesen werden solle , so oft einer von denen angestellten
Taback-Gefälls-Qber-Adminifti-ations-Beamten bey dem Ein - sw * tw <mg-,
tritt in dieMilitär - Wohnungen bey der ersten Wache mit M-» Taback - s-,
demAmts-Creditiv sich legitimiret , und eineVisitation , oder B-Imtm
Affiftenz anverlanget , ihnen so gleich von der Wache ohne bey v°Mnehmmd -c
geringsten Aufschub , oder weiterem Melden die nöthige Mann™atioa in *«■«*
schüft zur Affiftenz , nicht nur allein für dieCassern , oderd-»ns.uatti°r-n de«
Militär-Wohnung , sondern auch ausser derselben auf das freye nmlar-s.
Feld in die Gebüsche, oder Waldungen, wo es die Rothwen-
digkeit , und Beförderung Unseres allerhöchsten Gefalls erfor- . M*-
deret , unweigerlich mitzugebe» , auch in solchen Fällen , wo
sich die Schwärzere entweder einzeln , oder Rottweiß wider¬
setzen , Unseren Taback - Beamten würkliche Hüls zu leisten,
und darob zu seyn , wonut dergleichen Paschere Handfest ge¬
macht werden.

Wohingegen bey Unseren in deness Ländern allergnä - D-i°rnungM
digst aufgestelltenAdminiftrationettdie Einleitung gctrofen ^ g^ d^ Tablck'

G ist , Schwär-



Schwärzer , undc-ou- ist , daß dem Militai 'i von denen durch ihren Beystanb in Ei¬
traband«! . fea gebrachtenContrabandmsowohl von dem Betrag des in¬

nerlichen Werths desTaback-lVlaterialis , als von denen davon
eingehenden Straf-Geldern allezeit der dritte Theil zurDifcre-
tion zu Nutzen gehen , beynebens auch von jedem eingefangk-
nen , und bis zumArreftgebrachten Schwarzer noch beson¬
ders zweyfpecies Ducatmabgereichet werden sollen;

Wo übrigens Wir allbereits gnädigst verordnet haben,
und darob halten lassen werden ; damit dieMilizaus Unse¬
rerManufa&ur die Rothdurft des Tabacks aller Orten in gu¬
ter Qualität zulänglich haben , und in dem limitirten Preist,
jedoch nur zum eigenen Bedarf , und nicht weiterer Bemuste¬
rung sich verschaffen könne , auf daß aber

Zeit - Bestimmung Zwölftens sich niemand mit Unwissenheit entschuldigen
könne , als hätte er von diesem Unseren Gesatze, und gegen die
Uebertretter vorgesehenen Straf keine Wissenschaft gehabt, als
sollen diesePatentmvon Zeit betPublicationlängstens in¬
nerhalb 14 . Tagen bey allen in Unseren besagten Erb-Landen
befindlichen Herrschaften , und Obrigkeiten durch deroselben
Verwalter , Psteger, oder andere Beamte , besonders aber je¬
den Orts Dorf-Gerichtern , denen Unterthanen öffentlich in
denen betreffenden Landes - Sprachen vor- und abgelesen , mit
solcher Ablesung alle Viertel Jahr continuiret , auch selben der
Jimhalt dieses Patents in kurzen begreiflich gemacht , und übri¬
gens in denen gewöhnlichen Orten , in Städten , Märkt- und
Dörfern öffentlichaffigiret , und deine also gewiß nachgelebet wer¬
den , als im widrigen , und da im Fall einige Unterthanen

Bty nichtbesche - schuldig betretten , und sich wegen nicht beschehener Pubiicir-
Vorlesung dieses Unseres Patents mit der Unwissenheit

reut« solle allenfallsentschuldigen könnten , der Regreis wegen der verwürktenStra-
derRegreßbey demfe bey solchen Herrschaftsbeamten , oder Dorf -Gerichtern ge-

dmHeEaf^ lucht , und ausser deme selbe um 50. fi. gestraft , bey sur¬
ren gesucht , und ein- waltender Unvermögenheit aber mit einer gemessenen Leibes-
geforderel werden . Strafe beleget werden sollen.

Di- Unterthanen Wir wollen auch , daß die Herrschaften , und Obrigkei-
sind von ihrer Herr - ten ihre Unterthanen von denen Einschwärzungen , und ande-

wlgeEnschwär«, un Uebertrettungen dieses Patents sowohl vättcrlich abmähnen,
und als



als mit allem Ernst , und Scharfe selbst abhalten sollen , damit
sie Unterthanen in die in diesem UnserenPatententhaltene
schwere Strafen , welche Wir fürohin ans das genaueste be-
würket wissen wollen, nicht verfallen , mithin für Schaden , und
Verlust des ihrigen befreyet bleiben mögen;

Befehlen darauf obbenannten allen , und jeden Unseren
nachgesetzten geist- und weltlichen Obrigkeiten , insonderheit aber
Unseren Landes-Luberniiz , Landes-Hauptmannschaften , Mili¬
tär - Commandi , Prälaten , Grafen , Freyen , Herrn,
Rittern , oder Knechten , und sonsten allen andern denenselben
nachgesetzten , als auchprivatObrigkeiten , in HecieUnseren
Cameral- und Mauth - Aemtern , und deren unterhabenden
Amt - Leuthen , wie auch allenfervis publicis minoribus, als
da seynd diePraetorn , und Stadt - Wachten , die angestkllte
Polices -Garn -Leinwand - und Podaschen-Revikores , die stän¬
dische Portatschen , auch dienende Jäger , und was sie weiters
immer für Rahmen haben mögen , dann allen Unseren Unter¬
thanen , und Getreuen hiemit gnädigst , und ernstlich, daß so¬
wohlsieObrigkeiten selbst , als auch ihre Regenten , Infpe&o
res , Hof-Richtere , Verwalten , Psiegere , Rent - Schreiben,
Richten , Geschworne , und andere Beamte ob diesem Unsenn
neuenPatentfestiglich halten , und dieses Unser Taback - Ge-
fäll als einRegale Principisjederzeit ansehen , und auf die
Hindanhaltung der so schädlichen Schwärzerey das sorgsamste
Augenmerk tragen , die in Vorschein kommende Paschen bey
eigener Vertrettung sogleich anhalten , nicht minder sammtliche
odgedachte Unsere hierzu bestellende Amt-Leuthe , und ihrefub-
ordinirte Beamte kräftiglich schützen , schürmen , und hand¬
haben , sie dawider in keinerley Weise beschweren lassen , son¬
dern denenselben auf gebührendes Anmelden willig begegnen,
auch wider die Uebertretten schleunige Hülf , und Ausrichtung
ungesäumt verschaffen , und dieses UnserGeneral - Patentvor
einen solchenSpecial -Befehl , welcher in dazumaligen Cafu
nöthig seyn , und erforderet werden könnte , allzeit nehmen
sollen , als in widrigen Fall bey Verweigerung dergleichen
Affiftenz , es geschehe hernach solche gleich mit einer etwann
ausgesuchten Vorwendung ein , oder anderenPrivilegien , oder
Freyheiten , so ohne deme mit Unseren Taback-d/lanukaLturen
ganz keineConnexionhaben , oder auch auf andere Weise,
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undandererUeber-
trettung . Vätterlich
abzumahnen.



Strafe gegen die¬
jenige , so sich etwann
unterfangen würden,
die zu UnsererTaback-
ÜVlänulLÄur angeord-
neteBeamte,oderhier,
zu brauchende Offi-
cianten nicht für ehr¬
lich zu halten , selbe
anzuhalten , zu grrs-
ttiren , oder auf an¬
dere Weise übel zu
trLÄiren.

Befehl gegen bie
Taback- Schwärzere /
so sich zusammenroti-
ren , und den Taback-
Beamten mit Gewalt
widersetzen. ,

und Auslegung dieses Unseren Patents , dessen sich doch nie¬
mand bey sonst fürgehender ernstlich, und empfindlicher Bestra¬
fung unternehmen solle , nebst der schon oberwehnten Strafe
sowohl derjenige Schaden , welcher durch die langsame , oder
gar nicht leistendeAfiiftenzerwachsen würde , als auch der
Werth des bctrefendenContrabands , und die darauf laufende
Unkosten von dergleichen Obrigkeiten , oder Beamten gesuchet,
forderist aber wider diejenige , welche sich etwann unterstehen
würden , die wegen UnsererK . K. und Landesfürstlichen Ta-
back-Mannkaünren angeordnete Beamte , auch hierzu brauchen¬
de Olllcianten , Ueberrenter , Uebergeher , Aufschauer , oder
dergleichen nicht für ehrlich , und als Unsere würkliche Amts-
Bediente zu halten , oder gar anznhalten , zuarreftiwn , auch
so garrealiter , oderverbaliter , oder sonsten Übel traÄireN,
oder selbigen das nöthige Unterkommengegen billiger Bezahlung
zu verweigeren , als ungehorsame Vasallen , und Unterthanen,
auch Verächter Unser Landessnrstlichen Autborlt -et , und höch¬
sten Gebothen mit der in denen RechtenftatuirtmBestrafung
durch UnsereCameral - Procuratores , undFifcalesverfah¬
ren werden solle.

Uebrigens ist zwar in denen vorigen , und vorzüglich
in dem unterni . Februarii1764 . ergangenen Tabackö-Patent
ausdrücklich verordnet , daß jene Schwärzere, welche sich zusam¬
menrotiren , und denen Taback-Beamten mit gewafneter Hand
sich zu widersetzen , oder selbe gar zu verfolgen vermessen wür¬
den , am Leibe , und nach beschafenen Umständen auch am Leben
abgestrafet werden sollen.

Nachdeme Uns aber höchst mißfällig zu vernehmen kom¬
met , daß sich deme ungeachtet ganze Rotten Schwärzere mit
verschiedenen Gewähr versehen , in denen Ländern , und zwar
meistentheils in denen kleineren Städten , Märkt- und Dör¬
fern sehen lassen , und hin und wider ihren Paschhandel ganz
ungescheut treiben , auch Unseren Taback-Beamten mit grösten
Gewalt widerstehen ; als bieten Wir allen Landgerichts -Verwal¬
tern , Pflegern , Städt- Märkt- und Dorf-Richtern , auch übri¬
gen Gemeinden nochmalen ernstgemessen auf , UnserenCame-
ral-Taback-Gefällen ohne Abforderung einiger Gebühr alleAf-
fiftenz zu leisten , somit dergleichen vermessene Paschere als

Ver-



Verachten Unserer allerhöchsten Befehle anzusehen, solche nir¬
gends wissentlichpailircnzu lassen , auch ihnen unter keinerley
Vorwand einiges Unterkommen , oder Aufenthalt zu gestatten,
sondern vielmehr überall , wo es immer seyn möge , handfest
zu machen , und Hierinnfalls Unfern eigends angestellten Ueber-
reitern , und Beamten die schleunigste, lind ergebigsteAffiftenz
dergestalt zu leisten , daß bey grösserer Anzahl dieser Rottweiß
eindringenden Schwarzem allenfalls auch ganze Gemeinden , und
Dorfjchasten hiergegen aufgebothen, und diese im Rothfall so
gar durch den Glocken-Streich zusammen berufen werden sollen,
wohingegen Wir bey Unseren Taback- Gefallen - Achninittratio-
»en die Einleitung getroffen haben , daß sowohl in solchen Fal-
len , als wenn auch sonst durch die Gemeinden , oder dem Land-
Mann einzele Ähwarzer eingebracht würden , dem Land-Mann,
oder den Gemeinden für jeden eingebrachten , und abgeurtheil-
ten Schwärzer eineTagliapr. 2 . Duciteit verabfolget werden
solle;

Damit aber Unsere Taback-Beamte sowohl , als die de-
nenselben auf Anverlangen abgegeben werdende Militär, und
Civil - Afliftenz , wie auch übrige Gemeinden den Gewalt der
sich widersetzenden schwärzerischen Waag-Halstn wider mit Ge¬
walt entgegen gehen , und Unsere allerhöchste Befehle der auf-
habenden Schuldigkeit gemäß erfüllen mögen ; '

So befehlen Wir nicht nur allein denenselbigen hierdurch
ausdrücklich , daß sie sich in solchen Fällen , wo die Schwärzer
Rottweiß , und in grösserer Anzahl mit gewaftreter Hand sich
«übersetzen , nach erheischendem Umständen ihres Feuer- mW
Seitcn-Gewehrs dergestalten bedienen sollen , daß andurch die
Schwärzere, welche sich auf AnruffeN der Beamten , und Ueber-
reutern nicht ergeben wollen , handfest gemachet werden mögen;

Wo übrigens Wir auch auf das nachdrucksamste verord¬
nen , daß , wann einige der vermessenen Schwärzern zu Stand
gebracht welchen , selbe nicht nur als Schwärzere, sondem auch
als frevelhafte Verächter Unserer allerhöchsten Anordnungen,
Md als Stöhrer der allgemeinen Ruhe nach beschaffenen Um¬
ständen angesehen , mithin mit mehrerer Schärfe gestraft , und
anselben, wasRechtensist , unverlängt vvllzvhen werden solle;

H Daun

Wie sich die Ta-
back - Beantte gegen
die mit Gewalt sich
widersetzendeSchwär,
jere zu verhalten ha¬
ben.



Dann dieses ist Unser gnädigst- auch ernstlicher Willen,
und Meinung , wornach sich jeder zu richten , und für Scha¬
den zu warnen wissen wird . Geben in Unserer Haupt- und
Residenz-Stadt Wien den 25°'° Monats-Tag Junii im sieben¬
zehen hundert .fünf und sechzigsten , Unserer Reiche im fünf uni)
zwanzigsten Jahre'

MARIA THERESIA.

Rudolphus Comes Chotek,
Reg*. Boh*. Sup“'. & A . A. pr"'. CanciM.

JohannLhristophFreyhert vonBartenstei«. Mandatum Sac*. Caefv
Regiae Majeßatis proprium.

Lorenz Joseph von Carqui.



■** * . ' /V*
TARIFE A.

Was von nachstehenden Taback - Sorten vor
. dev Paß pr. Tax , oder Aufschlag abzunehmen ist.

Spanischer TabackSevigUa- - - - ^ -
Detto prima Sorte Havana fon d’Efpagne
Detto fecunda Sorte Mouflelin , und Holländischer
St . Omer , oderSt. Vincent, undParijet - -

Rappde- Sabatf - - - - - - - - -
Trientiner , Tyroller , Görzer , Friauler , oder

ausländischer Schnupf- Taback von dieser Gat¬
tung - - - - - - - - - - -

krsellN ganzf und gestossest- - - - - -
Hungarischer Schnupf- Taback - - - - -
T^ kischr'HHttLr , oder andere ausländische Rauch-

Taback - - - - j - - -
Kanaster" ^ ^ *  v .-- v -v • -

Pf. fl. kr.

Zv
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